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Besondere Bedingungen für die Bemessung 
des Invaliditätsgrades für Heilberufe 
(BB Heilberufe) 

 
 
 
 
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit verbesserten Leistungen im Invaliditätsfall zu Ziffer 2.1 der Allgemeinen 
Unfallversicherungsbedingungen (AUB) vereinbart. 

 
 

1. Abweichend von Ziffer 2.1.2.2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB) gelten bei Verlust oder völliger 
Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesorgane ausschließlich die folgenden Invaliditätsgrade: 

 
Arm oder Hand  100 % 
Daumen oder Zeigefinger  60 % 
anderer Finger  20 % 
 
Bein oder Fuß  70 % 
große Zehe  8 % 
andere Zehe  3 % 
 
Auge   80 % 
Gehör auf beiden Ohren  70 % 

 
 
2. Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung der genannten Körperteile und Sinnesorgane gilt der entsprechende Teil des 

jeweiligen Prozentsatzes. 
 
 


